
Besondere Bedingung Nr. 0028
Jährliches Kündigungsrecht für beide Vertragspartner

In Ergänzung der diesem Versicherungsvertrag (bitte beachten Sie: je versicherter Sparte handelt es sich um einen
rechtlich selbstständigen Versicherungsvertrag) zugrundeliegenden Allgemeinen und Besonderen Bedingungen
haben beide Vertragspartner das Recht, gegenständlichen Versicherungsvertrag, unabhängig von der in der
Versicherungsurkunde festgesetzten Dauer zum Ende des ersten Jahres nach Vertragsbeginn oder danach jeweils
zum Ende der laufenden Versicherungsperiode unter Einhaltung der Kündigungsfrist schriftlich zu kündigen.

Für den Versicherungsnehmer gilt eine Kündigungsfrist von einem Monat, für den Versicherer gilt eine Kündigungs-
frist von drei Monaten, vereinbart.

Das Recht zur Kündigung aus sonstigen rechtlichen Gründen bleibt davon unbeschadet.


